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Neues aus Gesetzgebung 
und Finanzverwaltung 
BMF: Entwurf eines 
Zollfinanzgerechtigkeitsgesetzes 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 3. März 
2026 den Entwurf eines Gesetzes für mehr Gerechtigkeit durch 
die Stärkung der Zollverwaltung und die Bekämpfung der 
Finanzkriminalität (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – ZFG) 
veröffentlicht. 

Hintergrund 

Mit dem Gesetz für mehr Gerechtigkeit durch die Stärkung der Zollverwaltung und 

die Bekämpfung der Finanzkriminalität (Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz – ZFG) soll 

eine umfassende Modernisierung der Aufbau- und Ablauforganisation der 

Zollverwaltung eingeleitet werden. 

Zudem sollen die Befugnisse der Zollverwaltung bei der Bekämpfung von 

internationaler Geldwäsche gestärkt sowie Maßnahmen zur Aufdeckung und 

Bekämpfung organisierter Kriminalität, einschließlich krimineller Finanzströme, 

umgesetzt werden. 

Ziel sei es, ein schlagkräftiges Strafverfolgungsnetzwerk durch die Neuausrichtung 

der Kriminalitätsbekämpfung auf Bundesebene zu schaffen und durch gezielte 

Finanzermittlungen kriminelle Aktivitäten und illegale Finanzströme systematisch 

nach dem Prinzip „Follow The Money“ aufzudecken. 

Der Gesetzentwurf dient insoweit der BMF-seitigen Umsetzung des Aktionsplans 

gegen Organisierte Kriminalität, der am 25. Februar 2026 im Kabinett 

verabschiedet und in einer gemeinsamen Pressekonferenz des Bundesministeriums 

der Finanzen, des Bundesministeriums des Innern und des Bundesministeriums 

der Justiz und für Verbraucherschutz vorgestellt wurde (siehe 

unseren Blogbeitrag). 
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Fundstelle 
BMF, Referentenent-

wurf, Stand 25. Februar 

2026. 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253375/bundesregierung-beschliesst-aktionsplan-gegen-organisierte-kriminalitaet/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/21_Legislaturperiode/2026-03-03-Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/Abteilungen/Abteilung_III/21_Legislaturperiode/2026-03-03-Zollfinanzgerechtigkeitsgesetz/1-Referentenentwurf.pdf?__blob=publicationFile&amp;v=2
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Der Entwurf greift zudem die Vorgaben des Koalitionsvertrags auf, insbesondere 

mit Blick auf die Steigerung der Effizienz der Bundesverwaltung und 

Verwaltungskonsolidierung, die Stärkung der inneren Sicherheit, die Bekämpfung 

von Geldwäsche und Finanzkriminalität sowie die Schaffung eines administrativen, 

verfassungskonformen Vermögensermittlungsverfahrens. 

Das Gesetz soll zum 1. Januar 2027 in Kraft treten.  
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Aktuelle Rechtsprechung 
BFH-Entscheidungen, veröffentlicht am 5. März 2026 

Entkräftung der Bekanntgabevermutung des § 
122 Abs. 2 Nr. 1 AO 

Legt der Steuerpflichtige einen Briefumschlag vor, der einen Aufdruck der Deut-

schen Post AG mit einem Datum ausweist, das vier Tage nach der Aufgabe zur Post 

liegt, ist die Bekanntgabevermutung des § 122 Abs. 2 Nr. 1 der Abgabenordnung 

entkräftet. 

Unzulässigkeit einer 
Fortsetzungsfeststellungsklage gegen eine 
Prüfungsverfügung 

Das für eine Fortsetzungsfeststellungsklage gemäß § 100 Abs. 1 Satz 4 der Finanzge-

richtsordnung erforderliche berechtigte Interesse muss vom Kläger dargelegt wer-

den, es sei denn, es liegt offensichtlich vor. 

Ein berechtigtes Interesse für die Feststellung der Rechtswidrigkeit einer Prüfungs-

verfügung kann auf die Möglichkeit eines Verwertungsverbots jedenfalls dann nicht 

gestützt werden, wenn die Voraussetzungen eines Verwertungsverbots offensicht-

lich nicht vorliegen. 

Beschluss vom 17. Feb-
ruar 2026, IX B 95/25 
Zum Urteil. 

Urteil vom 20. Januar 
2026, VII R 36/23 
Zum Urteil. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650038/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650039/
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Rechtsprechung im Blog 
Verhältnis von § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 
zu § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG 

§ 4 Abs. 2 Satz 3 des Umwandlungssteuergesetzes 2006 (Um-
wStG 2006) ermöglicht seinem unmissverständlichen Wortlaut 
nach die Anrechnung des Zeitraums der Zugehörigkeit des 
eingebrachten Wirtschaftsguts (nur), wenn die Dauer der Zuge-
hörigkeit des Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen für die 
Besteuerung bedeutsam ist. Letzteres betrifft aber nicht die Si-
tuation des gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach 
§ 9 Nr. 2a Satz 1 des Gewerbesteuergesetzes, weil dafür alleine 
der Beginn des Erhebungszeitraums, also ein Zeitpunkt und 
eben nicht ein Zeitraum, rechtsfolgenauslösend ist (Bestäti-
gung der Senatsurteile vom 11.07.2023 - I R 21/20, BStBl II 
2024, 413; vom 11.07.2023 - I R 36/20, BStBl II 2024, 419; vom 
11.07.2023 - I R 40/20, BStBl II 2024, 434, und vom 11.07.2023 - I 
R 45/20, BStBl II 2024, 438). Dies hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

Die Klägerin war eine GmbH, deren Alleingesellschafter V ebenfalls zu 100 % an der 

V-GmbH beteiligt war. Die Klägerin war zudem Komplementärin einer GmbH & Co. 

KG, deren alleiniger Kommanditist wiederum V war. Die Anteile des V an der V-

GmbH wurden in dessen Sonder-Betriebsvermögen bei der GmbH & Co. KG bilan-

ziert. 

Im April 2016 beschloss die Gesellschafterversammlung der Klägerin eine Stamm-

kapitalerhöhung. Die auf den neuen Geschäftsanteil zu leistende Stammeinlage war 

im Wege des Anteilstauschs dadurch zu leisten, dass V als Übernehmer des neuen 

Geschäftsanteils die von ihm gehaltene Beteiligung an der V-GmbH in die Klägerin 

einbrachte. Die Abtretung des Geschäftsanteils erfolgte mit sofortiger Wirkung. Die 

eingebrachte Beteiligung wurde von der Klägerin als sog. qualifizierter Anteils-

tausch behandelt und mit dem Buchwert angesetzt. Im September 2016 erhielt die 
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Fundstelle 
BFH, Urteil vom 17. De-

zember 2025 (I R 9/23), 

veröffentlicht am 26. Feb-

ruar 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620066/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253428/no-trade-tax-privilege-for-intercompany-dividends-in-case-of-qualified-share-exchange-during-the-year/
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Klägerin als nunmehrige Alleingesellschafterin der V-GmbH eine Gewinnausschüt-

tung. 

Im Gewerbesteuermessbescheid 2016 lehnte das beklagte Finanzamt eine Kürzung 

des durch die Gewinnausschüttung erhöhten Gewerbeertrags ab, weil die Beteili-

gung an der V-GmbH nicht schon zu Beginn des Erhebungszeitraums mindestens 15 

% betragen habe und die Voraussetzungen des sog. Schachtelprivilegs (§ 9 Nr. 2a 

GewStG) damit nicht vorlägen. 

Mit ihrer Klage vertrat die Klägerin dagegen die Auffassung, dass sie in die Rechts-

stellung der übertragenden Gesellschaft, die zu Beginn des Erhebungszeitraums mit 

mindestens 15 % am Stammkapital beteiligt gewesen sei, eingetreten sei. 

Die Klage vor dem Finanzgericht Düsseldorf hatte Erfolg (siehe unseren Blogbei-

trag). 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufge-

hoben. 

Entscheidungserhebliche Tatbestandsvoraussetzung des § 9 Nr. 2a GewStG ist, ob 

die Beteiligung "zu Beginn des Erhebungszeitraums" bestand. Dabei gilt das Stich-

tagsprinzip; auf spätere Veränderungen kommt es regelmäßig nicht an (Senatsur-

teile vom 16.04.2014 - I R 44/13, BStBl II 2015, 303; vom 28.06.2022 - I R 43/18, 

BStBl II 2024, 650). 

Nach Maßgabe der vorgenannten Urteile, an denen der Senat festhält, sind die Vo-

raussetzungen des § 9 Nr. 2a GewStG im Streitfall nicht erfüllt, denn die Klägerin 

war zu Beginn des Erhebungszeitraums, also am 01.01.2016, tatsächlich nicht an 

der V-GmbH beteiligt, und es erfolgt insoweit auch keine Zurechnung der Vorbesitz-

zeit nach den Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes 2006. 

Der Senat hat im Urteil vom 16.04.2014 - I R 44/13 (BFHE 245, 248, BStBl II 2015, 

303) ausgeführt, dass nach entsprechender Anwendung von § 4 Abs. 2 Satz 3 (i.V.m. 

§ 23 Abs. 1) UmwStG 2006 bei einem sogenannten qualifizierten Anteilstausch un-

ter der Voraussetzung des Ansatzes des eingebrachten Betriebsvermögens mit ei-

nem unter dem gemeinen Wert liegenden Wert durch die übernehmende Gesell-

schaft der Zeitraum der Zugehörigkeit eines Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen 

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/236279/update-anwendung-des-stichtagsprinzips-bei-kuerzung-des-gewinns-gemaess-9-nr.-2a-gewstg-sog.-schachtelprivileg-nach-qualifiziertem-anteilstausch/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/236279/update-anwendung-des-stichtagsprinzips-bei-kuerzung-des-gewinns-gemaess-9-nr.-2a-gewstg-sog.-schachtelprivileg-nach-qualifiziertem-anteilstausch/
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der übertragenden Körperschaft dem übernehmenden Rechtsträger anzurechnen 

ist, wenn die Dauer der Zugehörigkeit des Wirtschaftsguts zum Betriebsvermögen 

für die Besteuerung bedeutsam ist. 

Das damit angesprochene zeitliche Maß ("Dauer") ist allerdings für die Gewährung 

des sogenannten gewerbesteuerrechtlichen Schachtelprivilegs nach Maßgabe von 

§ 9 Nr. 2a GewStG, das eine Beteiligung von mindestens 15 % am Grund- oder 

Stammkapital zu Beginn des Erhebungszeitraums --damit zu einem Zeitpunkt und 

nicht für einen Zeitraum-- verlangt, nicht relevant. 

Der Senat hat bei der Entscheidung dieser Rechtsfrage daher vor allem darauf ver-

wiesen, dass § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 seinem unmissverständlichen Wort-

laut nach die Anrechnung des Zeitraums der Zugehörigkeit des eingebrachten Wirt-

schaftsguts (nur) dann ermöglicht, wenn die Dauer der Zugehörigkeit des Wirt-

schaftsguts zum Betriebsvermögen für die Besteuerung bedeutsam ist. 

Rechtsfolgenauslösend ist aber in der Situation des gewerbesteuerrechtlichen 

Schachtelprivilegs nach § 9 Nr. 2a Satz 1 GewStG allein der Beginn des Erhebungs-

zeitraums, also ein Zeitpunkt und eben nicht --wie etwa in § 6b Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 

EStG, § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Investitionszulagengesetzes 1999 oder auch in § 9 

Nr. 7 Satz 1 GewStG-- ein Zeitraum (bestätigt durch Senatsurteile vom 11.07.2023 - 

I R 21/20, BStBl II 2024, 413; vom 11.07.2023 - I R 36/20, BStBl II 2024, 419; vom 

11.07.2023 - I R 40/20, BStBl II 2024, 434; vom 11.07.2023 - I R 45/20, BStBl II 

2024, 438). 

Ist § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 aber seinem Wortlaut nach von vornherein nicht 

einschlägig, entfällt insoweit die Wirkkraft der Vorschrift. 

Der Senat hat die Norm als spezifische Ausnahmevorschrift verstanden und deshalb 

ihre erweiternde Auslegung in dem Sinn, dass der erforderliche Beteiligungszeit-

raum als "tatbestandliches Weniger" durch einen Beteiligungsstichtag ersetzt wird, 

abzulehnen. 

Daran ändert nach Auffassung des Senats auch die Verweisung in § 23 Abs. 1 Um-

wStG 2006 auf § 12 Abs. 3 Halbsatz 1 UmwStG 2006 nichts, weil diese als "General-

klausel" für Fälle des Eintritts in (zurückliegende) Zeiterfordernisse hinter die inso-

weit speziellere Verweisungsnorm des § 4 Abs. 2 Satz 3 UmwStG 2006 systematisch 

zurücktritt. 
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Der Senat hält nach nochmaliger Überprüfung an seiner bisherigen Rechtsprechung 

fest. 

Einkommensminderung im Sinne von § 8 Abs. 3 
Satz 4 KStG 

Die auf der Ebene des Gesellschafters versäumte Besteuerung 
des durch § 17 Abs. 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes 
fingierten Veräußerungsgewinns bei der verdeckten Einlage 
von Kapitalgesellschaftsanteilen ist keine Einkommensminde-
rung im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG. Dies hat der Bun-
desfinanzhof (BFH) in einem aktuellen Urteil entschieden. 

Sachverhalt 

L war Alleingesellschafter und Geschäftsführer einer GmbH. L gründete später mit 

der Klägerin eine weitere GmbH und wurde deren alleiniger Gesellschafter. Zudem 

übertrug L der Klägerin unentgeltlich 100 % seiner Anteile an seiner ursprünglichen 

GmbH. 

Die Übertragung der Anteile an der GmbH wurde in den Jahresabschlüssen der Klä-

gerin wie folgt verbucht: Im Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurden die Anteile an 

der GmbH gar nicht berücksichtigt; hier wurde --wie bereits in der Eröffnungsbi-

lanz-- lediglich das Nennkapital bilanziert. Zum 31.12.2011 wurden beim Anlagever-

mögen Anteile an verbundenen Unternehmen in Höhe von … € (Betrag des Stamm-

kapitals der GmbH) gegen Kapitalrücklage verbucht. Zum 31.12.2012 wurden An-

teile an verbundenen Unternehmen in Höhe von … € und eine Kapitalrücklage in 

Höhe von … € (Betrag des Stammkapitals der GmbH) geführt. 

Im bestandskräftigen Körperschaftsteuerbescheid für das Jahr 2011 wurde die 

Übertragung der Anteile an der GmbH ebenso wenig berücksichtigt wie bei der Ein-

kommensteuerveranlagung des L. 

Das Finanzamt ermittelte den Teilwert sämtlicher Gesellschaftsanteile an der 

GmbH zum …2010 mit gerundet … €. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass L 

seine Anteile an der GmbH in die Klägerin eingelegt habe und die Einlage nach § 6 

Abs. 1 Nr. 5 Buchst. b des Einkommensteuergesetzes in der für das Streitjahr gelten-

den Fassung (EStG) mit dem Teilwert anzusetzen sei. 

Fundstelle 
BFH, Urteil vom 19. No-

vember 2025 (I R 

40/23), veröffentlicht am 

26. Februar 2026. 

Eine englische Zusam-

menfassung dieses Urteils 

finden Sie hier. 

https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620065/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202620065/
https://blogs.pwc.de/de/german-tax-and-legal-news/article/253429/no-increase-of-taxable-income-pursuant-to-section-8-3-corporation-tax-act-in-case-of-hidden-capital-contribution/
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Die Klage vor dem Finanzgericht Mecklenburg-Vorpommern hatte keinen Erfolg. 

Das Finanzgericht vertrat die Auffassung, dass die Voraussetzungen einer Erhöhung 

des Einkommens der Klägerin nach § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG erfüllt seien und die Er-

höhung zutreffend im Streitjahr berücksichtigt worden sei. Die Vorschrift sei an-

wendbar, da die Übertragung der Anteile an der GmbH an die Klägerin als ver-

deckte Einlage zu bewerten sei und diese verdeckte Einlage das Einkommen des L 

gemindert habe. Unter Berücksichtigung des Grundsatzes des formellen Bilanzzu-

sammenhangs habe dies eine Erhöhung des Einkommens der Klägerin im Streitjahr 

zur Folge, da die verdeckte Einlage im Jahr 2011 erfolgswirksam hätte verbucht 

werden müssen und eine Änderung/Berichtigung in diesem Jahr nicht mehr mög-

lich sei. 

Entscheidung des BFH 

Der BFH hat der Revision stattgegeben und die Entscheidung der Vorinstanz aufge-

hoben. 

Bei der Übertragung der GmbH-Anteile an die Klägerin handelt es sich um eine ver-

deckte Einlage, die gemäß der Regel des § 8 Abs. 3 Satz 3 KStG das Einkommen der 

Klägerin nicht erhöht. Die Voraussetzungen der Ausnahmevorschrift des § 8 Abs. 3 

Satz 4 KStG, liegen im Streitfall --entgegen der Rechtsauffassung des FG-- nicht vor. 

Das FG ist rechtsfehlerfrei davon ausgegangen, dass es sich bei der Anteilsübertra-

gung auf die Klägerin um eine verdeckte Einlage und keinen unter § 20 des Um-

wandlungssteuergesetzes 2006 (UmwStG) fallenden Vorgang handelt. 

Die Annahme des FG, die verdeckte Einlage sei gemäß § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG aus-

nahmsweise einkommenserhöhend zu erfassen, hält der rechtlichen Prüfung nicht 

stand. Nach dieser Bestimmung erhöht sich das Einkommen, soweit eine verdeckte 

Einlage das Einkommen des Gesellschafters gemindert hat. Diese Voraussetzung ist 

in der Konstellation des Streitfalls nicht erfüllt. 

Im Ausgangspunkt zu Recht hat das FG angenommen, dass der Anwendungsbereich 

des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG nicht auf Sachverhalte mit Körperschaften als Gesell-

schaftern beschränkt ist. Daher fallen unter anderem auch natürliche Personen in 

den Anwendungsbereich des Satzes 4. 
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Die verdeckte Einlage hat indessen --entgegen der Auffassung des FG-- das Einkom-

men des L nicht im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG "gemindert". 

§ 8 Abs. 3 Satz 4 KStG stellt seinem eindeutigen Wortlaut nach auf eine Minderung 

des Einkommens des die verdeckte Einlage bewirkenden Gesellschafters ab. 

Die verdeckte Einlage muss demnach im Rahmen der Besteuerung des Gesellschaf-

ters zu einer Minderung dessen Einkommens als steuerlicher Bemessungsgrundlage 

geführt haben, wie es zum Beispiel der Fall ist, wenn die verdeckte Einlage beim Ge-

sellschafter als Werbungskosten oder Betriebsausgabe steuermindernd berücksich-

tigt worden ist. 

Die Übertragung der Kapitalgesellschaftsanteile an die Klägerin hat auf der Ebene 

des L indessen nicht zu einer Minderung dessen steuerlicher Bemessungsgrundlage 

geführt. 

Vielmehr ist es infolge der versäumten Anwendung des § 17 Abs. 1 Satz 2 EStG zu ei-

ner Nichterfassung einer (fiktiven) Einkommenserhöhung gekommen. 

Hierbei handelt es sich nicht um einen Unterfall einer "Einkommensminderung" im 

Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG, sondern um ein dort nicht geregeltes aliud (so un-

ter dem Stichwort der Nichterfassung der "verhinderten Vermögensmehrung" auch 

IDW, Die Wirtschaftsprüfung 2006, 1380, 1382; Dörfler/Heurung/Adrian, Deut-

sches Steuerrecht --DStR-- 2007, 514, 515; Köhler, Steuerberater-Jahrbuch 

2012/2013, 265, 279 f.; Kempf/Loose, Die Unternehmensbesteuerung 2015, 589, 

591 f.; Mückl/Schnorberger, DStR 2017, 2145, 2147; Rüsch, FinanzRundschau 2023 

1160, 1161 f.; Isler in Herrmann/Heuer/Raupach, § 8 KStG Rz 471; wohl auch 

Schnitger in Schnitger/Fehrenbacher, KStG, 2. Aufl., § 8 Rz 730; a.A. Benecke, Neue 

Wirtschaftsbriefe 2006, 1380, 1382; Dötsch/Pung, DB 2007, 11, 14; Dieterlen/Diet-

erlen, DStZ 2007, 489, 490; Neumann in Rödder/Herlinghaus/Neumann, KStG, 

2. Aufl., § 8 Rz 1494; Brandis/Heuermann/Rengers, § 8 KStG Rz 186; Schmidt/Le-

vedag, EStG, 44. Aufl., § 17 Rz 92; Herkens/Staats in Lippross/Seibel, Basiskom-

mentar Steuerrecht, § 8 KStG Rz 173; Lang in Dötsch/Pung/Möhlenbrock, Die Kör-

perschaftsteuer, § 8 KStG Rz 153; Schulte in Erle/Sauter, KStG, 3. Aufl., § 8 KStG 

Rz 382 f.). 

Die auf der Ebene des Gesellschafters versäumte Besteuerung des durch § 17 Abs. 1 

Satz 2 des Einkommensteuergesetzes fingierten Veräußerungsgewinns bei der 
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verdeckten Einlage von Kapitalgesellschaftsanteilen ist keine Einkommensminde-

rung im Sinne des § 8 Abs. 3 Satz 4 KStG. 

Das Telos der Norm erzwingt keine über den Wortlaut der Norm hinausgehende 

Auslegung. Danach sollen Besteuerungslücken verhindert und sichergestellt wer-

den, dass eine Einkommenskorrektur nicht erfolgt, soweit die verdeckte Einlage das 

Einkommen des Gesellschafters "gemindert hat" (BTDrucks 16/2712, S. 70). 

Es ist zwar zutreffend, dass in der Begründung des Regierungsentwurfs auch der 

Fall einer unentgeltlichen beziehungsweise verbilligten Überlassung von Wirt-

schaftsgütern angesprochen wird. Diese Vorstellung hat indessen im Wortlaut der 

Norm keinen Niederschlag gefunden (Mückl/Schnorberger, DStR 2017, 2145, 2147). 

Bezogen auf versehentlich nicht erfasste fiktive Veräußerungsgewinne nach § 17 

Abs. 1 Satz 2 EStG kommt hinzu, dass keine Besteuerungslücke droht, weil die Ver-

steuerung später im Fall der echten Veräußerung der Anteile nachgeholt werden 

kann (Tiedchen, EFG 2023, 1465, 1466). 

Business Meldungen 

Patentoptimierung und -monetarisierung – Strategien für nachhaltigen 

Erfolg 

In der heutigen dynamischen Wirtschaft und rasanten technologischen Entwicklung 

spielen Patente eine entscheidende Rolle für den nachhaltigen Unternehmenserfolg. 

Die Patentoptimierung und -monetarisierung verfolgen dabei vielfältige Ziele, die 

von der Identifikation wenig erfolgversprechender Patente bis hin zur gezielten Nut-

zung wertvoller Kernpatente reichen. 

Mehr dazu 
Den Beitrag finden Sie 

hier.  

https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253436/patentoptimierung-und-monetarisierung-strategien-fuer-nachhaltigen-erfolg/
https://blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht/article/253436/patentoptimierung-und-monetarisierung-strategien-fuer-nachhaltigen-erfolg/
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Service 

 

Zölle, Macht, Märkte (Termin 3) 
Webcast, 17.3.2026 

Wir freuen uns auf Sie! 

Zum Seminar Terminplaner 

 

 

PwC Veranstaltungssuche 
Alle aktuellen Veranstaltungen finden Sie in der 

PwC Veranstaltungssuche. 

Veranstaltungssuche Veranstaltungen 

 

 

Noch Fragen? 
Dann sprechen Sie bitte Ihren PwC-Berater an oder 

senden Sie eine E-Mail. 

E-Mail senden Noch Fragen? 

Redaktion 

Für Ihre Fragen, Hinweise und Anmerkungen zum Newsletter stehen Ihnen unsere 

Ansprechpartner aus der Redaktion gern zur Verfügung.  

Gabriele Nimmrichter 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 

Tel.: +49 171 7603269 

gabriele.nimmrichter@pwc.com 

 Gunnar Tetzlaff 
PricewaterhouseCoopers GmbH 

Fuhrberger Straße 5 

30625 Hannover 

Tel.: +49 171 5503930 

gunnar.tetzlaff@pwc.com 

04 

https://www.pwc-events.com/tradeoffice
https://www.pwc.de/de/veranstaltungen.html
mailto:gunnar.tetzlaff@pwc.com
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Datenschutz 

Die Datenverarbeitung für den Versand des Newsletters erfolgt aufgrund der 

Grundlage Ihrer Einwilligung. Sie können den Newsletter jederzeit mit Wirkung für 

die Zukunft abbestellen und Ihre Einwilligung damit widerrufen.  

Wenn Sie den PDF-Newsletter „steuern + recht aktuell“ bestellen oder abbestellen 

möchten, senden Sie bitte eine leere E-Mail mit der Betreffzeile „Bestellung“ bzw. 

„Abbestellung“ an folgende Adresse: adresse@pwc.com  

 

Die Beiträge sind als Hinweise für unsere Mandanten bestimmt. Für die Lösung einschlägiger Probleme 
greifen Sie bitte auf die angegebenen Quellen oder die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros zurück. 
Teile dieser Veröffentlichung/Information dürfen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch den 
Herausgeber nachgedruckt und vervielfältigt werden. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der einzelnen 
Autoren wieder. 

© Januar 2026 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mit-
gliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft. 

www.pwc.de 
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